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Betreff  Vertreter des Kreises Coesfeld in Organen, Beirdten und Ausschiissen von juristischen Personen oder
Personenvereinigungen zur Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten

Beschlussvorschlag:

Zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des Kreises Coesfeld werden benannt:

Regionalverkehr Mitglied Benannt durch
Miinsterland GmbH

Aufsichtsrat Stadte und Gemeinden
OPNV-Beirat Stadte und Gemeinden

Stadte und Gemeinden

Unterschrift




Kreis Coesfeld Sitzungsvorlage Nr. SV-11-0024/1

I. Sachdarstellung

GemaR § 26 Abs. 5 und 6 KrO NRW sind die Vertreter des Kreises, die Mitgliedschaftsrechte in Orga-
nen, Beirdten oder Ausschiissen von juristischen Personen oder Personenvereinigungen wahrneh-
men, vom Kreistag zu bestellen oder vorzuschlagen.

Diese Regelung ist als Teil der Gesamtregelung der gesetzlichen Vertretung des Kreises zu verstehen.
Die gesetzliche Vertretung des Kreises in Rechts- und Verwaltungsgeschaften obliegt grundsatzlich
nach § 42 Buchstabe e) KrO NRW dem Landrat. Somit stellt § 26 Abs. 5 und 6 KrO NRW eine Ausnah-
mezustandigkeit zugunsten des Kreistages dar.

GemadR § 26 Abs. 5 KrO NRW gilt § 113 GO NRW fiir die Vertretung der Kreise in Organen von juristi-
schen Personen oder Personenvereinigungen entsprechend.

Vertreter des Kreises, die Mitgliedschaftsrechte in Organen, Beirdten oder Ausschiissen von juristi-
schen Personen oder Personenvereinigungen wahrnehmen, werden vom Kreistag bestellt oder vor-
geschlagen. Die Vertreter des Kreises sind an die Beschlisse des Kreistages und des Kreisausschusses
gebunden. Sie haben ihr Amt auf Beschluss des Kreistages jederzeit niederzulegen.

Ist mehr als ein Vertreter des Kreises zu benennen, muss der Landrat oder der von ihm vorgeschlage-
ne Bedienstete des Kreises dazuzahlen (§ 26 Abs. 5 Satz 3 KrO NRW).

Die Regelung gilt nicht nur dann, wenn der Kreis ein unmittelbares Bestellungsrecht hat, sondern
auch bei der Einrdumung eines Vorschlagsrechtes, das der eigentlichen formellen Bestellung voran-
gestellt ist. Welcher Art die Organisation ist, in der eine Mitgliedschaft des Kreises besteht, ist uner-
heblich.

Eine Ausnahme von der Bestellung durch den Kreistag pp. ist nicht nur in den sondergesetzlich gere-
gelten Fallen anzunehmen, sondern auch dann, wenn das Eigenrecht der Organisationen, den der
Kreis angehort, nur bestimmte Funktionstrager des Kreises als Vertreter vorsieht. Dies gilt z.B. fir
kommunale Spitzenverbande und Fachverbdnde. So vertreten die Landrate und 1. ehrenamtliche
Stellvertreter des Landrats die Kreise beim kommunalen Spitzenverband der Kreise, dem Landkreis-
tag NRW. Aus diesem Grunde sind solche Organisationen in der beiliegenden Zusammenstellung
nicht aufgefihrt.

Der Kreistag bestellt bzw. wahlt auf Vorschlag der Fraktionen die Vertreter des Kreises zur Wahr-
nehmung der Mitgliedschaftsrechte in den Organisationen pp., die in der beiliegenden Zusammen-
stellung aufgefiihrt sind, soweit das Recht der Organisationen pp. eine Bestellung/Wahl jetzt erfor-
dert. Falls zwei oder mehr Personen zu Vertretern bestellt werden, erfolgt die Auswahl nach den
Grundsatzen der Verhaltniswahl. Vorab ist dabei der Landrat oder der von ihm vorgeschlagene Be-
dienstete des Kreises zu beriicksichtigen. Bei nur einem Vertreter ist eine einfache Mehrheit ausrei-
chend.

In der Sitzung des Kreistags am 05.11.2025 wurden alle zu besetzenden , Posten” besetzt, bis auf die
von den Stidten und Gemeinden vorzuschlagenden Vertreterinnen/Vertreter im Aufsichtsrat und im
OPNV-Beirat der Regionalverkehr Miinsterland GmbH (siehe rot dargestellte Stellen in der Tabelle).



Kreis Coesfeld Sitzungsvorlage Nr. SV-11-0024/1

Regionalverkehr Miinsterland GmbH (RVM)

Institutionen/Organisationen Benannt durch Vertretung des Stellvertretung
Kreises ab 2025-
2030
Gesellschafterversammlung LR/KD KD Dr. Tepe MA Raabe
Aufsichtsrat LR/KD KD Dr. Tepe Persodnliches Mandat
Cbu Ktabg. Dr. Allendorf | --

Stidte/Gemeinden | xxx --
OPNV-Beirat LR/KD KD Dr. Tepe Personliches Mandat
Cbu Ktabg. Mondwurf --

Stidte/Gemeinden | xxx -
Stidte/Gemeinden | xxx -

Il. Entscheidungsalternativen

Keine

lll. Auswirkungen / Zusammenhinge (Finanzen, Personal, IT, Klima)

Durch die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte konnen Kosten entstehen, wenn durch die Teil-
nahme an Mitgliedschaftsversammlungen o.A. Reisekosten gezahlt werden miissen, weil die Institu-
tionen diese Kosten selber nicht zahlen.

IV. Zustandigkeit fiir die Entscheidung

Die Zustandigkeit des Kreistages ergibt sich aus § 26 Abs. 5 KrO NRW.




	NR
	Gremium
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage
	FAuswirkung

